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94. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverban-
des Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck für das Haushaltsjahr 
2025 

 
 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 14 Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), sowie §18 (1) des Gesetzes über kommunale Ge-

meinschaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 (GV. NRW S. 612), in den jeweils gültigen Fassungen, hat die 

Verbandsversammlung am 06.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:  

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverban-

des voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzah-

lungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit dem 

Gesamtbetrag der Erträge auf         1.542.089 EUR 

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf        1.593.387 EUR 

im Finanzplan mit den 

Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf     1.541.118 EUR  

Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf     1.585.386 EUR  

 

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf  0 EUR 

 

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf         7.130 EUR  

festgesetzt.  

§ 2  

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.  

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  

§ 4 

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis im Ergeb-

nisplan wird auf 51.298,- EUR festgesetzt. 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
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auf 50.000 EUR festgesetzt.  

 

 

§ 6 

Die Verbandsumlage wird auf 913.833 € festgesetzt. Sie wird gem. § 8 (2) der Verbandssatzung 

wie folgt verteilt: 

50 % der Umlage nach Gesamtschülerzahl 

50 % der Umlage nach Schülern im Einzelunterricht  

Maßgebend ist der Wohnort des Schülers 

Es werden gemäß Satzung die Zahlen vom 01.10.2023 zu Grunde gelegt. 

 

Anzahl der Schüler insgesamt:    Anzahl der Schüler im Einzelunterricht: 

(Umlage A)       (Umlage B) 

 

Orte Anteil in % Schülerzahl  Orte Anteil in % Schüler EU 

Greven 55,19 930   Greven 58,48 200  

Emsdetten 35,13 592   Emsdetten 29,24 100  

Saerbeck 9,67 163   Saerbeck 12,28 42  

insgesamt 100,00 1.685   insgesamt 100,00 342  

 

 

Umlage: 

 

Orte Umlage A Umlage B   Umlage ge-

samt  

Greven 252.185 € 267.203 € 519.388 € 

Emsdetten 160.531 € 133.601 € 294.132 € 

Saerbeck 44.200 € 56.113 € 100.313 € 

insgesamt 456.917 € 456.917 € 913.833 € 

 

 

§ 7 

 

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip (§ 20 KomHVO). 

 

Greven, den 06.11.2024 

 

Dietrich Aden   Raphael Ophaus 

Verbandsvorsteher  Musikschulleitung 

 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Musikschule Greven 

Emsdetten Saerbeck 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 
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Die nach § 19 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit erforderliche Geneh-

migung (GkG) der in § 7 der Haushaltssatzung festgesetzten Verbandsumlage ist vom Landrat 

des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 07.01.2025 

erteilt worden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen die-

ser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt, 

 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Verbandsversammlung vorher beanstandet o-

der 

 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Greven, der 06.11.2024 

 

Gez.: Aden  

 

Verbandsvorsteher 
    

         Kreis Steinfurt 16/2025/94 
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95. Öffentliche Bekanntgabe gem. § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24.02.2010 - in der zurzeit 
gültigen Fassung - des Ergebnisses der Vorprüfung des Einzelfalls 
nach § 7 UVPG 

 
 
Der Antragsteller Gieseke GmbH hat die Erteilung einer Plangenehmigung nach § 68 Absatz 
2Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für die Beseitigung eines Biotop-Teiches auf dem Grundstück 
Gemarkung Mesum, Flur 23, Flurstück 329, beantragt. 
 
Dieses Vorhaben fällt in den Anwendungsbereich des UVPG so dass ein Vorprüfungsverfahren 
zur Feststellung des Erfordernisses einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 6 - 14 
UVPG durchgeführt wurde. 
 
Nach Auswertung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Prüfung der vorge-
legten Daten und Antragsunterlagen wurde im Rahmen der Vorprüfung unter Berücksichtigung 
der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien festgestellt, dass für dieses Vorhaben die Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.  
 
Nach § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 
 
Tecklenburg, 17.02.2025      Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
Umweltamt 
Im Auftrag 
gez. Dr. Winters 
    

         Kreis Steinfurt 16/2025/95 
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96. Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses des VHS-Zweck-
verbandes Lengerich/Westf. zum 31.12.2023 
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         Kreis Steinfurt 16/2025/96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



200 
 

97. Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses für den WK 126 Co-
esfeld - Steinfurt II 
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         Kreis Steinfurt 16/2025/97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98. Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Ausschusses für Arbeit, 
Soziales, Pflege, Integration und Demografie am Donnerstag, 
20.03.2025 

 
 
Die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Pflege, Integration und 
Demografie, 15. Sitzung in der XVII. Wahlperiode, findet am  
 

Donnerstag, 20.03.2025 um 17:00 Uhr 
 

im Kreishaus in Steinfurt - Großer Sitzungssaal - Raum C177 statt. 

Tagesordnung 

A. Öffentliche Sitzung 

 1. Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 
02.12.2024 

  
 2. Vorstellung des Vereins Stützpfeiler.org e. V., Lengerich - mündlicher Vor-

trag durch die Vorsitzende, Frau Jutta Schulte 
  
 3. Fortführung des Vertrages mit der Verbraucherzentrale NRW e.V. 
  
 4. Strategien zur Altenpflegeversorgung im Kreis Steinfurt 
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 5. Förderrichtlinie des Kreises Steinfurt zur Umsetzung des Handlungskonzep-
tes gegen Extremismus, Rassismus und Antisemitismus im Kreis Steinfurt 

  
 6. Prüfauftrag Kommunales Integrationszentrum – Gemeinsamer Antrag der 

Kreistagsfraktionen CDU, FDP und UWG 
  
 7. Befragung der Kommunen zum Kommunalen Integrationsmanagement 
  
 8. Statistischer Jahresbericht des Amtes für Zuwanderung, Aufenthalt und Ein-

bürgerung für das Jahr 2024 
  
 9. Informationen/Anfragen 
  
 9.1. Anfrage der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Bericht zum Ab-

lauf und Stand der Dinge Beantragung von Integrationshelfer*innen 
  

B. Nichtöffentliche Sitzung 

 

 10. Feststellung der Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der Sitzung 
vom 02.12.2024 

  
 11. Weiteres Vorgehen zur Umsetzung eines zweiten Frauenhauses im Kreis 

Steinfurt und flankierender Unterstützungsmaßnahmen (inklusive Präsenta-
tion der Interessenten) 

  
 12. Informationen/Anfragen 
  

 
 
 
Steinfurt, 05.03.2025      Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
    

         Kreis Steinfurt 16/2025/98 
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99. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverban-
des "Gemeindekassenverband Altenberge" für das Haushaltsjahr 
2025 

 
Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. 1979 S. 621), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136), in Verbindung mit §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Neufassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
S. 666 ff), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444), hat die 
Zweckverbandsversammlung "GEMEINDEKASSENVERBAND ALTENBERGE" am 28.11.2024 
folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben des 
Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungser-
mächtigungen enthält, wird 
 
 
im Ergebnisplan mit 
  Gesamtbetrag der Erträge auf 702.000 € 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 761.175 € 
 
im Finanzplan mit 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
 auf 766.250 € 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
 auf 711.725 € 
 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 0 € 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.500 € 
 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf  0 € 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 € 
 
 
festgesetzt. 

 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis-
ses wird auf 34.175,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die im Jahr 2025 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf   15.000,00 €   festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Die Umlage gemäß § 16 der Zweckverbandssatzung zur Bestreitung der durch Erträge nicht 
gedeckten Aufwendungen wird auf   692.000,00 € festgesetzt. 
 
Die Investitionsumlage gemäß § 16 Abs. 5 der Zweckverbandssatzung wird nicht   festge-
setzt. 
 
 
Altenberge, den 28.11.2024 
 
 
Gez. Krabbe 
Vorsitzender der      
Verbandsversammlung  
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Gemeindekassenverbands 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 18 GKG i. V. m. § 80 Abs. 5 GO NRW 
der Aufsichtsbehörde am 17.01.2025 angezeigt. Der Landrat des Kreises Steinfurt als untere 
staatliche Verwaltungsbehörde hat diese zur Kenntnis genommen und die festgesetzte Ver-
bandsumlage mit Schreiben vom 03.03.2025 genehmigt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Verbandsvorsteher / die Verbandsvorsteherin hat den Beschluss der Verbandsversamm-
lung vorher beanstandet oder 
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d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Altenberge, den 07.03.2025 
 
Gez. Reinke 
Der Verbandsvorsteher 
 

    
         Kreis Steinfurt 16/2025/99 
 
 
 

100. Hinweisbekanntmachung der Gemeinde Recke: 
Tagesordnung des Rates am 20. März 2025 

 
Die Gemeinde Recke veröffentlicht unter www.recke.de/Rathaus/Amtliche-Bekanntmachun-
gen.htm die Tagesordnung des Rates am 20. März 2025, 18:00 Uhr (Beginn Öffentliche Sit-
zung: 18:30 Uhr), im Großen Saal des Rathauses Recke, Hauptstraße 28, 49509 Recke.  
 
Weitere Informationen im Sitzungsdienst unter: 
https://recke.ratsinfomanagement.net. 
 
Recke, 13.03.2024       Gemeinde Recke 
         Der Bürgermeister 
         gez. Vos 

    
         Kreis Steinfurt 16/2025/100 
 
 
 
 

101. Hinweisbekanntmachung der Gemeinde Recke: 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 

 
Die Gemeinde Recke veröffentlicht die amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung  der 
Gemeinde Recke für das Haushaltsjahr 2025 unter www.recke.de/Rathaus/Amtliche-Bekannt-
machungen.htm . 
Der Haushaltsplan der Gemeinde Recke für das Haushaltsjahr 2025, einschließlich Haushalts-
satzung und Anlagen, ist ebenfalls unter der Adresse   
www.recke.de im Internet verfügbar. 
 
Recke, 14.03.2025       Gemeinde Recke 
         Der Bürgermeister 

gez. Vos 
 
         Kreis Steinfurt 16/2025/101 
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